
Stadt Usingen       Usingen, den 15.12.2020 

 

 

Beschluss 
 

zur 27. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, den 30.11.2020 

 
 

9. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2020 Erstellung einer Zisternensatzung 
 
 
SPD-Fraktionsvorsitzender Müller erläutert den gestellten Antrag unter Verweisung auf die Städte 
Neu-Anspach und Oberursel. Er bittet um Zustimmung, den Antrag in der Juni-Sitzung 2021 des 
VBS zu beraten.  
 
CDU-Fraktionsvorsitzender Jackson hat auch für diesen Antrag viele Sympathien. Eine vertiefte 
Diskussion sollte dann aber doch im VBS-Ausschuss erfolgen. 
 
Stadtverordneter Maas findet den Antrag gut und bittet um Erweiterung des Antrages: Parallel zur 
Erarbeitung einer Zisternensatzung soll die aktuell gültige Gefahrenabwehrverordnung über die 
Einschränkung des Verbrauchs von Trink- und Brauchwasser bei Notständen der Wasserversor-
gung überarbeitet werden mit dem Ziel, die Verordnung an die modernen Kommunikationsmittel 
anzupassen und eine verbindliche Definition zu erarbeiten, ab wann der Magistrat den Wassernot-
stand verpflichtend oder spätestens erklären soll und zitiert aus der aktuellen Verordnung. 
Es wird beantragt, den Antrag in die Ausschüsse WULF und VBS zu überweisen.  
 
FDP-Fraktionsvorsitzender Brähler begrüßt die Intention des Antrages sehr. Aufgrund der Kom-
plexität des Antrages wird um Überweisung in den VBS gebeten.  
 
Stadtverordnetenvorsteher Liese teilt mit, dass es wohl besser wäre, den Änderungsantrag im 
Ausschuss mit aufzunehmen und nur über den eigentlichen Antrag abstimmen zu lassen.  
Hierüber besteht seitens aller Fraktionen Konsens.  
 

Beschluss-Nr. XI/136-2020 

 
Der Magistrat wird beauftragt für die Stadt Usingen und seine Stadtteile eine Zisternensatzung 
über den Bau und Betrieb von Niederschlagssammelanlagen zu erstellen mit dem Ziel  
 

 den Wasserhaushalt zu schonen 

 die Abwasseranlagen zu entlasten 

 Überschwemmungen zu vermeiden. 
 
Als Vorlagen können die Zisternensatzungen der Städte Neu-Anspach und Oberursel herangezo-
gen werden. Der Satzungsentwurf sollte zur weiteren Beratung im Juni im VBS eingebracht wer-
den. 
 
Abstimmungsergebnis 
Einstimmig, 0 Enthaltungen 
 
 




